
9 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1970 Ausgegeben am 9. April 1970 5. Stü<k 

9. Gesetz: Müllabfuhrgesetz 1965; Abärulerung. 
'10. Verordnung: Dienstnehmersdmtz in Betrieben der Land- und Fontwirtschaft (X..nd- und forstwirtsdlaftliche 

Dienstnehmersdiuttverordnung). 

9. 
Gesetz vom 23. Jänner 1970, mit dem das 
Müllabfuhrgesetz 1965 abgeändert wird. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

der Bemessungsgrundlage (§ 12 Abs. 4 letzter 
Satz) nicht rechtzeitig erfüllt, so vermindert sich 
die Abgabe erst mit dem ersten Tag des Monates, 
der auf das Einlangen der Anzeige beim Magistrat 
folgt." 

Artikel II 

Artikel I Dieses Gesetz tritt mit Beginn des auf den Tag 
Das Müllabfuhrgesetz 1965, LGBI. für Wien seiner KundmadlUng nächstfolgenden Kalender

Nr. 19, in der Fassung des Landesgesetzes LGBI. monates in Wirksamkeit. 
für W1en Nr. 18/1969, wird abgeändert wie folgt: ! D L d h D L d d" k 

1. Im § 6 Abs. 1 ist jeweils die Zahl „35" durch 
die Zahl n50" zu erset.Zen. 

2. Im $ 12 Abs. 4 ist zwisdlen dem zweiten 
Satz und dem letzten Satz folgende Bestimmung 
einzufügen: 

er an es a.uptmann: er an et;amts ire tor: 

Marek Ertl 

10. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 1 O. März 1970 über den Dienstnehmer
schutz in Betrieben der Land- tmd Forstwirt
schaft (Land- und forstwirtschaftliche Dienst-

nehmerschutzverordnung). 

„Sind gemäß § 6 Abs. 4 lit. a dieses Gesetzes 
Großgefaße für die in Kleingartenanlagen gele
genen Kleingartenflächen (Lose) auf einem ge
meinsamen Standplatz aufgestellt und liegen die I 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 4 vor, so ist die' Auf Grund des § 74 Abs. 3 der Wiener Land
jährliche Abgabe für die Dauer dieser Aufstellung arbeitsordnung, LGBL für Wien Nr. 22/1949, in 
nach Kleingartenflächen (Losen) zu berechnen und der Fassung der Landesgesetze, LGBI. für Wien 
beträgt je Kleingartenfläche (Los) das 30fache des Nr. 9/1958, LGBI. für Wien Nr. 4/1961, LGBL 
Grundbetrages für ein Kleingefäß." für Wien Nr. 10/1962, LGBl. für Wien Nr. 151 

3. § 13 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Wird die Art oder die Zahl der für die 
Liegenschaft fes'tgesetzten Sammelgefäße (§ 8 
Abs. 1 und 2) oder die Zahl der für die Liegen
schaft geltenden jährlichen Einsammlungen (§ 8 
Abs. 3 und 4) geändert, so erhöht oder vermin
dert sich die Abgabe mit dem ersten Tag des 
Monates, der auf diese 11.nderung fdlgt. Wird je
dodl auf Grund eines sdlriftlichen Anbringens des 
Liegensdlaftseigentümers die Art der Sammel
gefäße nach § 8 Abs. 1, die Zahl der Sammel
gefäße nach § 8 Abs. 2 bzw. die Zahl der jähr
lichen Einsammlungen nadi § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
neu festgesetzt und ergibt sich daraus eine Ab
gabenverminderung, so vermindert sid> die Ab
gabe bereits mit dem ersten Tag des Monates, der 
auf das Einlangen des Anbringens beim Magistrat 
folgt. Wird die Verpflichtung zur Bekanntgabe 

1964, LGBL für Wien Nr. 4/1965, LGBL für Wien 
Nr. 2611967, LGBL für Wien Nr. 2/1968 und 
LGBL für Wien Nr. 13/1969, wird verordnet: 

ARTIKEL I 

Geltungsbereich 

s 1 

Der Geltung.bereich dieser Verordnung er
streckt sich auf: 

!. die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(§ 5 der Wiener Landarbeitsordnung), die der 
Aufsid>t der Land- und Forstwirtschaftsinspek
tion unterliegen; 

2. die Inhaber der vo.rgenannten Betriebe 
(Dienstgeber, Bevollmächtigte, Beauftragte) und 
die in diesen beschäftigten Arbeiter und Ange
stellten {§ 1 Abs. 2, 3 und 4 der Wiener Land
arbeitsordnung) einschließlid> der Lehrlinge (§ 98 
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